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Verfahrensvermerke 

Der Stadtrat der Stadt Kitzingen hat in seiner Sitzung am 15.12.2022 die Aufstellung der 7. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 32 „Schwarzacher Straße Ost“ als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleu-
nigten Verfahren nach § 13a BauGB beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB am 04.01.2023 ortsüblich bekannt gemacht. 

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 15.12.2022 wurden die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 11.01.2023 bis zum 15.02.2023 
beteiligt.  

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 15.12.2022 wurde mit der Begründung gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 13.01.2023 bis 15.02.2023 öffentlich ausgelegt. Gleichzeitig wurden die Un-
terlagen auf den Internetauftritt der Stadt eingestellt. 

Aufgrund von Änderungen und Ergänzungen der zeichnerischen und textlichen Festsetzungen sowie der 
Begründung des Bebauungsplans wurden die von der Änderung und Ergänzung berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 S. 1 i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB zu dem Entwurf des 
Bebauungsplans in der Fassung vom 11.05.2023 mit Schreiben vom 25.05.2023 bis zum 16.06.2023 er-
neut beteiligt. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 11.05.2023 wurde mit der Begründung 
gemäß § 4a Abs. 3 S. 1 i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 26.05.2023 bis 16.06.2023 erneut öffent-
lich ausgelegt. Gleichzeitig wurden die Unterlagen auf den Internetauftritt der Stadt eingestellt. 

Die Stadt Kitzingen hat mit Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom …………….. den Bebauungs-
plan Nr. 32 „Schwarzacher Straße Ost“ - 7. Änderung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 
…………….. als Satzung beschlossen. 
 
Kitzingen , den …………….. 
 
 
_____________________________________ 
G ü n t n e r  O b e r b ürgermeister (Siegel) 
 
 
Ausgefertigt: 
 
Kitzingen, den …………….. 
 
 
_____________________________________ 
G ü n t n e r  O b e r b ürgermeister (Siegel) 
 
Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ……………. gemäß § 10 Abs. 3 Hs. 2 BauGB orts-
üblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienst-
stunden im Rathaus der Stadt Kitzingen, Kaiserstraße 13/15, 97318 Kitzingen, während der allgemeinen 
Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gege-
ben. 

Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan Nr. 32 „Schwarzacher Straße Ost“ - 7. Änderung in Kraft 
getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 
BauGB wird hingewiesen. 
 
Kitzingen, den _______________________  
 
 
_____________________________________ 
G ü n t n e r  O b e r b ürgermeister (Siegel) 

Stadt Kitzingen, Bebauungsplan Nr. 32 
"Schwarzacher Straße Ost" - 7. Änderung

Präambel 

Der Bau- und Umweltausschuss der Stadt Kitzingen hat aufgrund von  
 dem Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 

3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) 
 Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 

22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch die §§ 2, 3 des Gesetzes vom 
24. Juli 2023 (GVBl. S. 385, 586) 

 der Bayerischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, 
BayRS 2132-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 2023 (GVBl. S. 250), durch § 4 des Geset-
zes vom 7. Juli 2023 (GVBl. S. 327) und durch Art. 13a Abs. 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 
371) 

 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBI. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 

 sowie der Planzeichenverordnung in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl.1991 I S.58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)  

die 7. Änderung des Bebauungsplans Nr. 32 „Schwarzacher Straße Ost“ in öffentlicher Sitzung am 
…………… beschlossen. 

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 32 „Schwarzacher Straße Ost“ - 7. Änderung ergibt 
sich aus der Festsetzung im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans. 

§ 2 Bestandteile der Satzung 
Der Bebauungsplan Nr. 32 „Schwarzacher Straße Ost“ - 7. Änderung besteht aus dem Lageplan mit zeich-
nerischem und textlichem Teil vom ……………. Dem Bebauungsplan wird die Begründung vom …………… 
beigefügt.  
Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans werden die bisherigen Inhalte des Bebauungsplans Nr. 
32 „Schwarzacher Straße Ost“ (Fassung vom 12.09.1991) durch die nunmehr festgesetzten Inhalte vollstän-
dig ersetzt.  

Stadt Kitzingen, den …………….. 
 
 
_____________________________________ 
G ü n t n e r  O b e r b ürgermeister (Siegel) 
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A. Festsetzungen durch Planzeichen

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1 bis 11 BauNVO)

Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO mit Nummer (beispielhaft)GE 1

Geräuschkontingent LEK tags in dB(A) lt. PlaneinschriebLEK tags

Geräuschkontingent LEK nachts in dB(A) lt. PlaneinschriebLEK nachts

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

offene Bauweiseo

Baugrenze

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie

öffentliche Straßenverkehrsflächen

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

maximal zulässige GrundflächenzahlGRZ 0,8

Zahl der Vollgeschosse als HöchstmaßIII

maximal zulässige Gebäudehöhe in m
GH

4,0 m

maximal zulässige Geschossflächenzahl (beispielhaft)GFZ 2,4

Fahrbahnrand der Staatsstraße St 2271

C. Zeichnerische Hinweise

Flurstücke mit Flurnummern480

468

481

geplantes Gebäude

bestehende Gebäude

5. Grünflächen, Pflanzgebote und Pflanzbindungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 25 BauGB)

Pflanzgebot: Laubbaumhochstamm

7. Sonstige Festsetzungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 7. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 32 "Schwarzacher Straße Ost" (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Maße der Nutzung 
(GFZ/ Zahl der Vollgeschosse/ maximal zulässige Gebäudehöhe)

anzulegende Zauneidechsenersatzhabitate auf Fl.Nr. 7022/3 
(vgl. textl. Festsetzung Ziff. 10.5)

6. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Fläche für artenschutzrechtliche Maßnahmen zur Lebensraumoptimierung für die Zauneidechse
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A .  P R Ä A M B E L

Der Bau- und Umweltausschuss der Stadt Kitzingen hat auf-
grund von 
• dem Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221)

• Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch 
die §§ 2, 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385, 
586)

• der Bayerischen Bauordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 
2132-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 
2023 (GVBl. S. 250), durch § 4 des Gesetzes vom 7. Juli 
2023 (GVBl. S. 327) und durch Art. 13a Abs. 2 des Geset-
zes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 371)

• der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 
3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)

• sowie der Planzeichenverordnung in der Fassung vom 18. 
Dezember 1990 (BGBl.1991 I S.58), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

die 7. Änderung des Bebauungsplans Nr. 32 „Schwarzacher 
Straße Ost“ in öffentlicher Sitzung am ............... beschlossen.

§  1  Räum l i c he r  Ge l t ung sbe re i c h
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 32 
„Schwarzacher Straße Ost“ - 7. Änderung ergibt sich aus der 
Festsetzung im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans.

§  2  Be s t and t e i l e  de r  Sa t zung
Der Bebauungsplan Nr. 32 „Schwarzacher Straße Ost“ - 7. 
Änderung besteht aus dem Lageplan mit zeichnerischen Fest-
setzungen und textlichen Festsetzungen vom ............... Dem 
Bebauungsplan wird die Begründung vom ............... beige-
fügt. 
Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans werden 
die bisherigen Inhalte des Nr. 32 „Schwarzacher Straße Ost“ 
(Fassung vom 12.09.1991) durch die nunmehr festgesetzten 
Inhalte vollständig ersetzt. 

Stadt Kitzingen, den _______________________

_____________________________________

Stefan Güntner

Oberbürgermeister    (Siegel)

Stadt Kitzingen | Nr. 32 „Schwarzacher Straße Ost“ - 7. Änderung 
Bebauungsplan der Innenentwicklung (§ 13a BauGB) mit integriertem GOP | Festsetzungen
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1 .  A r t  de r  bau l i c hen  Nu t zung  -  Gewe rbegeb i e t  gemäß  §  8 
BauNVO

1.1 Das Gewerbegebiet GE 1 und GE 2 dient vorwiegend der 
Unterbringung von nicht wesentlich störenden Gewerbe-
betrieben.

1.2 Nach § 1 Abs. 5 BauNVO unzulässig sind im GE 1 und GE 2 
die dort nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO allgemein zulässi-
gen Nutzungen (Tankstellen) sowie nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 
BauNVO die dort ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 
nach § 8 Abs. 3 Nr 1 BauNVO (Wohnungen für Aufsichts- 
und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter) und Nr. 3 BauNVO Vergnügungsstätten).

1.3 Zulässig sind Betriebe und Anlagen, deren Schallemissi-
onen die gemäß Planzeichnung festgesetzten Emissions-
kontingente LEK nach DIN 45691 weder tagsüber (06.00 - 
22.00 Uhr) noch nachts (22.00 - 06.00 Uhr) überschreiten 
(siehe auch Planzeichnung):

LEK tags LEK nachts

GE 65 dB(A) 45 dB(A)

 Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-
12, Abschnitt 5.

 Die DIN 45691 kann im Stadtbauamt Kitzingen, Schulhof 
2 eingesehen werden.

2 .  Maß  de r  bau l i c hen  Nu t zung

2.1 Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die 
Festsetzung der höchstzulässigen Grundflächenzahl (GRZ) 
der maximal zulässigen Geschossflächenzahl (GFZ), der 
maximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse sowie der ma-
ximalen Gebäudehöhe, jeweils gemäß Planeinschrieb.

2.2 Die Gebäudehöhe ist das Maß zwischen der Gebäu-
deoberkante (z. B. First, Oberkante Attika) und dem natür-
lichen Gelände.

3 .  Bauwe i s e ,  übe rbauba re  G rund s t ü ck s f l ä chen

3.1 Es wird eine offene Bauweise nach § 22 Abs. 2 BauNVO 
festgesetzt.

3.2 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Bau-
grenzen im zeichnerischen Teil festgesetzt.

B .  T E X T L I C H E  F E S T S E T Z U N G E N

Stadt Kitzingen | Nr. 32 „Schwarzacher Straße Ost“ - 7. Änderung 
Bebauungsplan der Innenentwicklung (§ 13a BauGB) mit integriertem GOP | Festsetzungen
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4 .  N i ede r spannung s l e i t ungen

4.1 Niederspannungsleitungen sind nur in unterirdischer Bau-
weise zulässig.

5 .  Maßnahmen  f ü r  d i e  E r zeugung ,  Nu t zung  ode r  Spe i c he -
rung  von  S t r om ,  Wärme  ode r  Kä l t e  au s  e rneue rba ren 
Ene rg i en  (§  9  Ab s .  1  N r.  23b  BauGB)

5.1 Die nutzbaren Dachflächen der Gebäude und baulichen 
Anlagen innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
sind zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsener-
gie zu mindestens 50 % mit Photovoltaikmodulen und/oder 
mit Solarwärmekollektoren auszustatten. 

6 .  Beg rünung  von  Dä che rn  (§  9  Ab s .  1  N r.  25  BauGB 
i .  V.  m .  A r t .  81  Ab s .  1  N r.  1  BayBO)

6.1 Flachdächer und flachgeneigte Dächer bis zu einer Dach-
neigung von 20 Grad (sofern diese mit Bitumen oder Kunst-
stoffabdichtungen versehen sind) müssen begrünt werden, 
es sei denn es wird eine Nutzung von Solaranlagen vorge-
sehen oder statische Berechnungen (muss durch Bauträger 
nachgewiesen werden) sprechen dagegen.

6.2 Eine Kombination aus Dachbegrünung und Anlagen zur 
Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie ist 
zulässig. Hierbei ist ein Reihenabstand der Solaranlage 
von mindestens 50 cm zueinander einzuhalten. Die Mo-
dule müssen aufgeständert mit mindestens 20 cm Abstand 
(Unterkante Modul) zur Oberkante des Substrates der 
Dachbegrünung angebracht werden. 

7 .  Ve r-  und  En t s o rgung ,  Umgang  m i t  N i ede r s ch l ag swa s s e r

7.1 Das im Plangebiet anfallende, unverschmutzte Nieder-
schlagswasser ist entsprechend den Regeln der Technik 
innerhalb des jeweiligen Baugrundstücks zurückzuhalten, 
in geeigneter Weise, soweit dies nach den örtlichen Gege-
benheiten ordnungsgemäß möglich ist, zu bewirtschaften 
und/oder über Überläufe verzögert in die städtische Kana-
lisation abzuleiten.

7.2 Insbesondere zum Zweck der Gieß- und Brauchwassernut-
zung ist anfallendes, unverschmutztes Niederschlagswas-
ser in einem unterirdischen Wasserspeicher (Zisterne) mit 
einem Notüberlauf in den öffentlichen Kanal  zu errichten 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und 20 BauGB).

Stadt Kitzingen | Nr. 32 „Schwarzacher Straße Ost“ - 7. Änderung 
Bebauungsplan der Innenentwicklung (§ 13a BauGB) mit integriertem GOP | Festsetzungen
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7.3 Nicht beschichtete Metalldächer oder in ähnlicher Weise 
behandelte Kupfer-, Zink- oder bleigedeckte Dächer sind 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB nicht zulässig. 

8 .  Vo rkeh rungen  zum S chu t z  vo r  s c häd l i c hen  Umwe l t e i n -
w i rkungen/  Immi s s i on s s chu t z  (§  9  Ab s .  1  N r.  20  und 
24  BauGB)

8.1 Innerhalb der Fläche für Nutzungsbeschränkungen oder 
für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelt-
einwirkungen im Sinne des Immissionsschutzgesetzes (§ 9 
Abs.  1 Nr.  24 BauGB) sind passive Schallschutzmaßnah-
men (baulicher Schallschutz) nötig:
• Wohn-, Schlaf- und Arbeitsräume müssen festverglaste 

Fenster oder Fenster mit sogenannten Prallscheiben 
erhalten, sodass keine maßgeblichen Immissionsorte 
gemäß TA Lärm A.1.3 von schutzbedürftigen Nutzungen 
entstehen. 

• Die hygienisch erforderlichen Luftwechselraten von 
Schlafräumen sind mit schallgedämmten Lüftungsein-
richtungen sicherzustellen.

8.2 Außerhalb der Fläche für Nutzungsbeschränkungen oder 
für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelt-
einwirkungen im Sinne des Immissionsschutzgesetzes (§ 9 
Abs.  1 Nr.  24 BauGB) sind öffenbare Fenster schutzbe-
dürftiger Räume, wie z. B. Gästezimmer, auf der von der 
Staatsstraße St  2271 schallabgewandten Seite (Richtung 
Südwesten) anzuordnen. 

8.3 Die Auslegung des baulichen Schallschutzes gegen Au-
ßenlärm kann auf Grundlage der im Schallimmissions-
gutachten 22-004-02 des Sachverständigen Büros Tasch, 
Würzburg aufgezeigten Immissionsbelastung infolge von 
Gewerbe und Verkehr erfolgen.

8.4 Ein Nachweis des Schallschutzes gegen Außenlärm gemäß 
DIN 4109 ist im Baugenehmigungs- oder Freistellungsver-
fahren zu erbringen. 

8.5 Für die Außenbeleuchtung des Gewerbegebietes sind nur 
nach unten und nur auf die vorgesehene Nutzfläche ab-
strahlende Leuchten sowie energiesparende Leuchtmittel 
mit geringem UV- und Blaulichtanteil (Farbtemperatur bis 
max. 3.000 Kelvin) zulässig. Unzulässig ist die flächige An-
strahlung von Fassaden sowie die Verwendung von Him-
melstrahlern und Leuchten mit ähnlicher Wirkung.

Stadt Kitzingen | Nr. 32 „Schwarzacher Straße Ost“ - 7. Änderung 
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9 .  G rüno rdnung

9.1 Die unbebauten Flächen der Baugrundstücke, soweit nicht 
als Erschließungsflächen benötigt, sind dauerhaft gärtne-
risch zu gestalten. Hierbei sind Ansaaten als Grünflächen 
als Kräuterrasen/Blühflächen/Krautsäume auszuführen 
und entsprechend extensiv zu pflegen. Eine Überbauung 
(Schotter, o. ä.) oder Versiegelung ist unzulässig. 

9.2 Geschlossene Fassadenflächen (ohne Tür- und Fensteröff-
nungen) sind je angefangener Fassadenlänge von 10 lfdm 
zu beranken oder mit einer Vorpflanzung mit Gehölzen 
gemäß Pflanzliste zu versehen (mind. 5 m Gehölze oder 5 
Stück Ranker pro 10 lfdm geschlossene Fassade).

9.3 Bei der Errichtung von Stellplätzen ist je angefangene 5 
Stellplatzeinheiten mindestens 1 Laubbaumhochstamm 
anzupflanzen.

9.4 In der Summe ist je angefangene 800  m² gewerblicher 
Baufläche mindestens ein standortgerechter, großkroniger 
Laubbaumhochstamm anzupflanzen. Die Pflanzgebote im 
Bereich der Stellplätze sowie die zeichnerisch festgesetzten 
Pflanzgebote werden angerechnet.

9.5 Stellplätze, Feuerwehrumfahrten und nicht befahrene 
Wegeflächen sind mit versickerungsfähigen, offenporigen 
Belägen zu befestigen (z.  B. Schotterrasen, Drain- oder 
Rasenpflaster, versickerungsfähiges Pflaster o.  ä.), sofern 
die örtlichen Bodenverhältnisse eine Versickerung zulassen 
und diese wasserrechtlich zulässig ist. 

9.6 Bei Baumpflanzungen innerhalb von Belags- und Ver-
kehrsflächen ist pro Baum ein spartenfreier Wurzelbereich 
mit einem durchlüfteten Mindestvolumen von 12 m³ nach-
zuweisen. Die Bäume innerhalb von Belags- und Verkehrs-
flächen sind durch wirksame Schutzvorkehrungen dauer-
haft vor Anfahren zu schützen.

9.7 Zu verwenden sind standortgerechte, stadtverträgliche 
Laubgehölze. Die Anpflanzung von Nadelgehölzen ist 
nicht zulässig. 

9.8 Als Mindestqualität für die Gehölzpflanzungen wird fest-
gesetzt:
• Laubbaumhochstamm: 3 x verpflanzt, StU. 16-18 cm
• Heister: 2 xv, 150-200 cm
• Sträucher: vStr. 3-5 Tr. 40 -60 cm / 60-100 cm

 Die Pflanzqualitäten richten sich nach den Gütebestim-
mungen für Baumschulpflanzen und der DIN 18916.
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9.9 Die festgesetzten Begrünungsmaßnahmen müssen inner-
halb eines Jahres nach Baufertigstellung abgeschlossen 
sein. Die Grundstückseigentümer sind für die ordnungsge-
mäße und fachgerechte Pflege und Erhaltung der Begrü-
nungsmaßnahmen verantwortlich. Ausgefallene Bäume 
sind durch entsprechende Nachpflanzungen zu ersetzen.

10 .  Vo rkeh rungen  zum A r t en s chu t z  (§  9  Ab s .  1  N r.  20  BauGB)

10.1 Die oberflächige Räumung der Lagerfläche ist spätestens 
im Winterhalbjahr vor Baubeginn während der Winterruhe 
von Zauneidechsen durchzuführen, d. h. ab November bis 
Ende März. In Richtung Fl. Nr. 7022/3 und 7022/12 ist ab 
März ein schräg gestellter, nur nach außen überkletterba-
rer Reptilienschutzzaun aufzustellen.

10.2 Die erdgebundene Baufeldräumung/Rodung ist außer-
halb der Brutzeit der Vögel durchzuführen (zwischen An-
fang Oktober bis Ende Februar).

10.3 Im Baufeld ist die Vegetation ab April bis zum Baubeginn 
durch regelmäßige Mahd dauerhaft kurzzuhalten. 

10.4 Unmittelbar vor Baubeginn ist das Baufeld auf Vorkom-
men von Zauneidechsen zu überprüfen, vorgefundene 
Zauneidechsen-Exemplare sind in die Nachbarflächen (Fl. 
Nr. 7022/3) und die dort neu angelegten Habitate zu ver-
setzen (s. textl. Festsetzungen: Ziff. 10.5).

10.5 Anlage von mind. 2 Habitatstrukturen/Zauneidechsen-
meilern auf Fl. Nr. 7022/3 im artspezifisch räumlichen Zu-
sammenhang vor oberflächiger Räumung der Lagerfläche 
(s. textl. Hinweise: Ziff. 7.1). Bei Bedarf kann die Anzahl 
parallel zur Abfangaktion erhöht werden (s. textl. Festset-
zungen: Ziff. 10.4). 

10.6 Vor Eingriffsbeginn ist das Vorhabengebiet auf ein Vor-
kommen von Ampferpflanzen sowie auf ein hierauf spezi-
fisches Vorkommen von Entwicklungsstadien des Großen 
Feuerfalters zu untersuchen. Bei Feststellung von Entwick-
lungsstadien dieser Art ist die gesamte Wirtspflanze aus-
zugraben, an geeignete Stelle zu versetzen und bis zur 
vollständigen Entwicklung des Feuerfalters (eine Vegetati-
onsperiode) zu erhalten.

10.7 Durch eine ökologische Baubegleitung ist die fachgerech-
te Umsetzung der Artenschutzmaßnahmen (Zaun eidechse, 
Feuerfalter) vor und während der Baumaßnahmen sicher-
zustellen.

Stadt Kitzingen | Nr. 32 „Schwarzacher Straße Ost“ - 7. Änderung 
Bebauungsplan der Innenentwicklung (§ 13a BauGB) mit integriertem GOP | Festsetzungen



10

C .  T E X T L I C H E  H I N W E I S E

1 .  Ab s t and s f l ä chen

1.1 Es gelten die Abstandsflächenvorschriften gemäß Art. 6 der 
BayBO in der jeweils aktuellen Fassung.

2 .  Boden -  und  G rundwas se r s chu t z

2.1 Mutterboden ist auf dem Baugrundstück getrennt von un-
belebtem Boden zu lagern und wieder zu verwenden bzw. 
oberflächig einzubauen. Lagerung von Oberboden erfolgt 
in Mieten von höchstens zwei Meter Höhe. Die DIN 19731 
ist anzuwenden.

2.2 Für eventuelle Auffüllungen darf nur weitgehend unbelas-
tetes Material (Z.0 – Z.1) verwendet werden. Bei Gelände-
auffüllungen sind die Anforderungen an das Aufbringen 
und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden 
gemäß § 12 BBodSchV einzuhalten, was gegenüber dem 
Landratsamt Kitzingen nachzuweisen ist.

2.3 Durch sachgerechten und vorsichtigen Umgang ent-
sprechend den anerkannten Regeln der Technik mit Öl-, 
Schmier- und Treibstoffen sowie regelmäßige Wartung der 
Baumaschinen sind jegliche Beeinträchtigungen des Bo-
dens und des Grundwassers zu vermeiden. Gefahrenstoffe 
und Abfall sind nach einschlägigen Fachnormen zu hand-
haben.

2.4 Sollten bei Baumaßnahmen bislang unbekannte Altlasten 
oder schädliche Bodenveränderungen angetroffen werden, 
sind sie nach Bodenschutzrecht hinsichtlich des Wirkungs 
pfades Boden - Gewässer in Abstimmung mit Landratsamt 
Kitzingen und Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg durch 
einen zugelassenen Sachverständigen nach § 18 BBod-
SchG zu untersuchen, zu bewerten und ggf. zu sanieren.

2.5 Bei Maßnahmen, die auf das Grundwasser einwirken 
können, sind die allgemeinen Sorgfaltspflichten nach § 5 
Abs. 1 WHG zu beachten.

2.6 Bei hohen Grundwasserständen für Unterkellerungen sind 
Bauweisen zu wählen, die nicht zu dauerhaften Grundwas-
serabsenkungen führen. Gezielte Grundwasserabsenkun-
gen sind wasserwirtschaftlich nicht vertretbar.
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3 .  Ve r-  und  En t s o rgung ,  Umgang  m i t  N i ede r s ch l ag swa s s e r

3.1 Die Entwässerung des Baugebiets erfolgt im Trennsystem. 
Zum Umgang mit dem auf den Baugrundstücken anfallen-
den Niederschlagswasser gilt die Entwässerungssatzung 
der Stadt Kitzingen in der jeweils gültigen Fassung.

3.2 Bei Planung, Bemessung und Bau von Anlagen zur Bewirt-
schaftung von Niederschlagswasser gelten die Vorgaben 
einschlägiger Merkblätter und Regelwerke in der jeweils 
aktuellen Fassung (ATV-/DVWK-Merkblätter, NWFreiV, 
TRENGW, TRENOG, Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 
102 (BWK-A/M 3), DWA M153, A138, A117).

3.3 Die Vermeidung des Eindringens von Fremdwasser in die 
Kanalisation und damit in die Kläranlage ist bei der abwas-
sertechnischen Erschließung des Plangebiets zu beachten.

4 .  Bep f l anzung

4.1 Zwischen geplanten Baumstandorten und unterirdischen 
Ver- und Entsorgungsleitungen sind Schutzabstände von 
2,5 m einzuhalten (vgl. Merkblatt R 2 „Bäume, unterirdi-
sche Leitungen und Kanäle“ der FGSV, Gemeinschaftsaus-
gabe mit DWA und DVGW, jeweils aktuelle Ausgabe).

4.2 Die erforderlichen Grenzabstände für die Bepflanzung 
richten sich nach den Vorschriften des Bayerischen Nach-
barrechts in der jeweils aktuellen Fassung (Art. 47, 48 Aus-
führungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch).

4.3 Die fachlichen Empfehlungen und Vorgaben einschlägiger 
Richtlinien und Regelwerke zur Bepflanzung, wie bspw. die 
FLL-Richtlinie „Empfehlungen für Baumpflanzungen“ oder 
die „FLL-Dachbegrünungsrichtlinie, sind in der jeweils ak-
tuellen Fassung zu beachten.

5 .  H i nwe i s e  zu r  P f l anzve r wendung

 Für die Eingrünung und Bepflanzung des Baugebiets wer-
den in Anlehnung an den rechtskräftigen Grünordnungs-
plan (vom 28.10.1990 bzw. 08.10.1991) folgende Pflan-
zenarten empfohlen:

 Geeignete Laubgehölze zur Verwendung auf den 
Baugrundstücken und im Straßenraum (vgl. u. a. Bay-
erische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau 
(LWG): Stadtbaumarten; Gartenamtsleiterkonferenz: 
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Zukunftsbäume für die Stadt):

 Laubbäume - in Sorten, auch in Zier- und Säulenfor-
men

 Feldahorn    Acer campestre ‚Elsrijk‘
 Säulen-Spitzahorn   Acer platanoides ‚Columnare‘
 Säulen-Hainbuche   Carpinus betulus ‚Fastigiata‘  

    oder ‚Frans Fontaine‘
 Säulen-Eberesche   Sorbus aucuparia ‚Fastigiata‘
 Blumen-Esche   Fraxinus ornus
 Chinesische Wildbirne  Pyrus calleryana in Sorten
 Zierkirschen   Prunus cerasifera in Sorten  

    oder Prunus x schmittii

 Geeignete Gehölze für Fassadenbegrünung
 Waldrebe    Clematis spec. oder Wildform
 Wilder Wein  Parthenocissus quinquefolia
 Kletterhortensie  Hydrangea petiolaris
 Kletterrose/Ramblerrose Rosa spec.
 Wildrebe   Vitis vinifera var. silvestris

6 .  F r e i f l ä chenge s t a l t ung sp l an

6.1 Dem Bauantrag ist ein qualifizierter Freiflächengestal-
tungsplan beizufügen. Aus dem Freiflächengestaltungs-
plan muss der Nachweis der zu erbringenden Auflagen 
entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans 
prüfbar hervorgehen.

7 .  A r t en s chu t z

7.1 Zur Vermeidung von Verstößen gegen artenschutzrechtli-
che Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 i. V. m. § 44 Abs. 5 
BNatSchG sind artbezogene Maßnahmen für die Zaunei-
dechse zu beachten. Hierfür wird auf die „Arbeitshilfe zur 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung - Zauneidechse“, 
Hrsg. Landesamt für Umwelt (LfU), in der jeweils aktuellen 
Fassung verwiesen:

7.2 Für die Beleuchtung der Gebäude und deren Freiflächen 
sowie öffentlicher Straßen und Wege wird auf den Leitfa-
den zur Eindämmung der Lichtverschmutzung, Handlungs-
empfehlungen für Kommunen (Bayerisches Staatsministe-
rium für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) (2020)) 
hingewiesen.
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8 .  Denkma l s chu t z

8.1 Gemäß Art. 8 Abs. 1 des Bayerischen Denkmalschutzge-
setzes sind bei Bau- und Erdarbeiten auftretende Funde 
von Bodenaltertümern unverzüglich der Unteren Denk-
malschutzbehörde am Landratsamt Kitzingen oder dem 
Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Die aufgefun-
denen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf 
einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, 
wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegen-
stände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten 
gestattet (Art. 8 Abs. 2 DSchG).

9 .  Kampfm i t t e l v e rda ch t s f l ä chen

9.1 Das Stadtgebiet von Kitzingen war im Zweiten Weltkrieg 
Schauplatz von Kampfhandlungen. In diesem Zusammen-
hang verweist die Stadt auf die besondere Verantwortung 
von Bauherren und Grundstückseigentümern hinsichtlich 
der Klärung potentieller Gefahren durch Kampfmittel.

 Vor der Durchführung von Untergrundeingriffen wird auf 
die allgemeine Gefährdungslage und die Kriegseinwirkun-
gen im Kitzinger Raum hingewiesen.

 Sollten Hinweise auf vorhandene Kampfmittel bekannt 
sein, sind diese unverzüglich dem Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst Bayern oder der nächsten Polizeidienststelle 
mitzuteilen.

 Näheres hierzu auch in der Bekanntmachung des Bayeri-
schen Staatsministeriums des Innern vom 15. April 2010, 
Az.: ID4-2135.12-9 „Abwehr von Gefahren durch Kampf-
mittel“ sowie unter https://www.stmi.bayern.de/sus/katas-
trophenschutz/kampf-mittelbeseitigung/index.php.

10 .  Be rg re ch t l i c he  Be l ange

10.1 Früherer Bergbau im Bereich des Planungsgebiets ist 
nicht bekannt. Werden jedoch bei Baumaßnahmen uner-
wartet bergbauliche Relikte angetroffen, ist das Bergamt 
Nordbayern zu verständigen.

10.2 Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 
32 „Schwarzacher Straße Ost“ - 7. Änderung liegt im Be-
willigungsfeld „Kitzingen“ verliehen auf Steinsalz und Sole. 
Zum Schutz der Steinsalzlagerstätte im Mittleren Muschel-
kalk sind hier jegliche Bohrungen (z. B. Erwärmesonden) 
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